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Behörden und Verwaltung 
 
Gemeindewahlen 2019 – Mehrheitswahlverfahren (Majorz) 

 
Der Gemeinderat hat die Wahl des Gemeinde- und Gemeinderatspräsidenten 2019 (in einer Person) auf 
den Sonntag, 19. Mai 2019 angeordnet. 
 
Mehrheitswahlverfahren (Majorz) 
 
Im Mehrheitswahlverfahren (Majorz) wird von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an der Urne ge-
wählt: 
 
 Gemeinde- und Gemeinderatspräsident (in einer Person) 
 
Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
Die Wahlvorschläge sind bis spätestens am Montag, 25. März 2019, mittags um 12.00 Uhr, bei der 
Gemeindeverwaltung Biglen einzureichen. 
 
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 5 Stimmberechtigten unterzeichnet sein. Die Unterzeich-
nung des eigenen Wahlvorschlages ist nicht zulässig. 
 
Wahllokal / Öffnungszeiten 
 
Das Stimm- und Wahllokal befindet sich im Primarschulhaus „Feltschen“ (Singsaal). 
 
Öffnungszeiten: 
 
 Freitag, 17. Mai 2019    19.00 – 20.15 Uhr 
 Sonntag, 19. Mai 2019    10.00 – 12.00 Uhr 
 
Die letzte Leerung des Briefkastens bei der Gemeindeverwaltung erfolgt am Sonntag, 19. Mai 2019, 
10.00 Uhr. 
 
Grundlagen 
 
Es wird insbesondere auf folgende reglementarischen Grundlagen verwiesen: 
 
 Gemeindeordnung vom 24. Mai 2011 
 Reglement über Abstimmungen und Wahlen vom 24. Mai 2011 
 Reglement über Abstimmungen und Wahlen – Teilrevision vom 25. November 2014 
 

 Gemeinderat 
 
 
Projekt «Sanierung der Gemeindestrasse „Hutmatte“ (inkl. Werk-
leitungen» 

 
Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2018 einen Verpflichtungskredit von Fr. 409‘000.— für die Sanie-
rung der Gemeindestrasse „Hutmatte“ (inkl. Werkleitungen) erteilt. 
 
Der Kredit unterstand dem fakultativen Referendum (Gemeindeordnung – Artikel 40 bis Artikel 42). 
 
Die Akten lagen während 30 Tagen, d.h. vom 3. Januar 2019 bis 4. Februar 2019 während den Schalter-
öffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung Biglen öffentlich auf. 
 
Das Referendum gegen den Beschluss des Gemeinderates wurde nicht ergriffen. Der Beschluss ist 
damit rechtskräftig. 
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Amtliche Publikation 
 
 Anzeiger Konolfingen Nr. 7 vom 14. Februar 2019 
 
Der Gemeinderat und die Verwaltung danken für die Unterstützung und das Vertrauen. 
 

 Gemeinderat 
 
 
Projekt «Übergabe der regional relevanten Anlagen der Abwasser-
entsorgung» 

 
Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2018 beschlossen, die regional relevanten Anlagen der 
Abwasserentsorgung an den Gemeindeverband ARA Worblental, Worblaufen, zum Zeit- / Verkehrswert 
von Fr. 437‘750.— zu übergeben. 
 
Der Kredit unterstand dem fakultativen Referendum (Gemeindeordnung – Artikel 40 bis Artikel 42). 
 
Die Akten lagen während 30 Tagen, d.h. vom 3. Januar 2019 bis 4. Februar 2019 während den Schalter-
öffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung Biglen öffentlich auf. 
 
Das Referendum gegen den Beschluss des Gemeinderates wurde nicht ergriffen. Der Beschluss ist 
damit rechtskräftig. 
 
Amtliche Publikation 
 
 Anzeiger Konolfingen Nr. 7 vom 14. Februar 2019 
 
Der Gemeinderat und die Verwaltung danken für die Unterstützung und das Vertrauen. 
 

 Gemeinderat 
 
 
Überbauungsordnung «Halden» – Vorprüfungsunterlagen 

 
Das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern hat die von der Gemeindeversammlung am 
30. Mai 2018 beschlossene Zone mit Planungspflicht ZPP Nr. 7 «Halden» (Änderung des Zonenplanes 
und des Baureglementes) am 24. Oktober 2018 genehmigt. 
 
Diese Genehmigung wurde gestützt auf Artikel 110 BauV resp. Artikel 45 GV öffentlich bekannt gemacht. 
Gegen die Verfügung wurde innert 30 Tagen keine Beschwerde bei der Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-
direktion des Kantons Bern eingereicht – Die Zone mit Planungspflicht ZPP Nr. 7 «Halden» ist damit 
rechtskräftig. 
 
Die Zone mit Planungspflicht ZPP Nr. 7 «Halden» bildete nun die Grundlage für die Ausarbeitung der 
erforderlichen Überbauungsordnung. 
 
Ortsplaner Adrian Strauss, Bern, wurde am 22. Oktober 2018 mit der Weiterbearbeitung / Anpassung der 
Überbauungsordnung beauftragt (Grundlagen = Erster Vorprüfungsbericht vom 22. Dezember 2015, Planungsunterlagen vom 
17. Oktober 2016). 
 
Das Planungsbüro hat die überarbeiteten Planungsunterlagen am 8. Februar 2019 eingereicht. Die Über-
bauungsordnung «Halden» besteht aus: 
 
 Überbauungsplan 
 Überbauungsvorschriften 
 Erläuterungsbericht nach Artikel 47 RPV 
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Der Gemeinderat hat die Planungsunterlagen an seiner Sitzung vom 19. Februar 2019 geprüft, genehmigt 
und zur Vorprüfung freigegeben. 
 
Sobald das Planungsbüro die Vorprüfungsunterlagen bereit gestellt hat, wird die Überbauungsordnung 
«Halden» dem zuständigen Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern zur Vorprüfung 
eingereicht (BauG, Artikel 59). 
 

 Gemeinderat 
 
 
Ortsplanung – Ausscheidung des Gewässerraumes 

 
Das Bundesparlament hat am 11. Dezember 2009 die Gewässerschutzgesetzgebung angepasst. Die 
Änderungen des Gewässerschutzgesetzes sind am 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Die Bestimmungen 
sind in der Gewässerschutzverordnung konkretisiert. 
 
Das Gewässerschutzgesetz und die Gewässerschutzverordnung des Bundes sind grundsätzlich um-
fassend und abschliessend. Mit der neuen bundesrechtlichen Regelung zum Gewässerraum wurden die 
kantonalen Festlegungen im Wasserbaugesetz und im Baugesetz zum geschützten Uferbereich abgelöst. 
 
Die Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen des Kantons Bern sind auf dem 1. Januar 2015 ange-
passt worden. 
 
Das Gewässerschutzgesetz verpflichtet die Kantone, den Raumbedarf oberirdischer Gewässer zu er-
mitteln und zu sichern. Der Gewässerraum steht dem Gewässer zur Verfügung und gewährleistet ins-
besondere den Schutz vor Hochwasser. Er dient aber auch dem Unterhalt der Gewässer und als Er-
holungsraum für die Bevölkerung. Zudem verringert ein ausreichender Abstand zwischen Gewässer und 
Nutzfläche den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen. 
 
Der Gewässerraum gewährleistet die natürlichen Funktionen der Gewässer: Transport von Wasser und 
Geschiebe, die Ausbildung einer naturnahen Strukturvielfalt der angrenzenden Lebensräume und der 
Vernetzung, die Entwicklung standorttypischer Lebensgemeinschaften sowie die dynamische Entwicklung 
der Gewässer. 
 
Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass der Gewässerraum bei der Richt- und Nutzungsplanung be-
rücksichtigt sowie extensiv gestaltet und bewirtschaftet wird. 
 
Das Amt für Gemeinden und Raumordnung und das Tiefbauamt des Kantons Bern stellen den Gemeinden 
für die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen eine Arbeitshilfe «Gewässerraum» zur Verfügung. 
 
Die Gemeinden haben den Auftrag erhalten, die Gewässerräume grundeigentümerverbindlich festzu-
legen. Die Umsetzung erfolgt dabei im Rahmen eines ordentlichen Planerlassverfahrens nach Artikel 
58 ff BauG. 
 
Der Gemeinderat hat beschlossen, an einer regional koordinierten Festlegung des Gewässerraumes in 
der Region Kiesental teilzunehmen. Die Ausscheidung des Gewässerraumes erfolgte dabei durch die 
Schmalz Ingenieur AG, Konolfingen. 
 
Die Schmalz Ingenieur AG, Konolfingen, hat den Situationsplan erstellt und den Erläuterungsbericht er-
arbeitet. Das Planungsbüro Adrian Strauss, Bern, hat die Änderungen des Baureglementes erarbeitet. 
 
Der Gemeinderat hat am 19. Februar 2019 folgende Planungsunterlagen für die Ausscheidung des Ge-
wässerraumes genehmigt und zur öffentlichen Mitwirkung freigegeben: 
 
 Zonenplan «Naturgefahren» (bezüglich Gewässerraum) 
 Baureglement (Artikel 524 + Anhang A1) 
 Erläuterungsbericht 
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Änderungen des Gewässerschutzgesetzes sind am 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Die Bestimmungen 
sind in der Gewässerschutzverordnung konkretisiert. 
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Das Amt für Gemeinden und Raumordnung und das Tiefbauamt des Kantons Bern stellen den Gemeinden 
für die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen eine Arbeitshilfe «Gewässerraum» zur Verfügung. 
 
Die Gemeinden haben den Auftrag erhalten, die Gewässerräume grundeigentümerverbindlich festzu-
legen. Die Umsetzung erfolgt dabei im Rahmen eines ordentlichen Planerlassverfahrens nach Artikel 
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Der Gemeinderat hat beschlossen, an einer regional koordinierten Festlegung des Gewässerraumes in 
der Region Kiesental teilzunehmen. Die Ausscheidung des Gewässerraumes erfolgte dabei durch die 
Schmalz Ingenieur AG, Konolfingen. 
 
Die Schmalz Ingenieur AG, Konolfingen, hat den Situationsplan erstellt und den Erläuterungsbericht er-
arbeitet. Das Planungsbüro Adrian Strauss, Bern, hat die Änderungen des Baureglementes erarbeitet. 
 
Der Gemeinderat hat am 19. Februar 2019 folgende Planungsunterlagen für die Ausscheidung des Ge-
wässerraumes genehmigt und zur öffentlichen Mitwirkung freigegeben: 
 
 Zonenplan «Naturgefahren» (bezüglich Gewässerraum) 
 Baureglement (Artikel 524 + Anhang A1) 
 Erläuterungsbericht 
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Der Gemeinderat bringt nun gestützt auf Artikel 58 des kantonalen Baugesetzes vom 9. Juni 1985 die 
Ausscheidung des Gewässerraumes (Pflichtanpassung) zur öffentlichen Mitwirkungsauflage. 
 
Die Akten liegen während 30 Tagen, d.h. vom 8. März 2019 bis 8. April 2019 während den Schalter-
öffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung Biglen öffentlich auf. 
 
Jedermann kann schriftlich und begründet Einwendungen erheben und/oder Anregungen unterbreiten. 
Die Eingaben sind an den Gemeinderat, 3507 Biglen, zu richten. Die Eingabefrist wurde auf Montag, 
8. April 2019 festgelegt. 
 
Die amtliche Publikation sowie die Planungsunterlagen sind auch auf unserer Website www.biglen.ch / 
News / Amtliche Publikationen aufgeschaltet. 
 

 Gemeinderat 
 
 
Gebäudeenergieausweise für Gemeindeliegenschaften (GEAK Plus) – 
Kreditabrechnung 

 
Der Gemeinderat hat am 6. September 2017 beschlossen, für folgende Gemeindeliegenschaften eine 
GEAK-Analyse machen zu lassen: 
 
 Gemeindehaus 
 Primarschulhaus 
 Kindergärten I + II 
 Sekundar- und Realschulhaus (Neubau) 
 
Ein GEAK umfasst Aussagen zur Effizienzklasse (Gebäudehülle und Gesamtenergie) eines Gebäudes 
und einen detaillierten Beratungsbericht, der Hinweise für konkrete Verbesserungsmassnahmen be-
inhaltet. Es wurde dafür ein Objektkredit von Fr. 25‘000.— (Brutto) erteilt. 
 
Die Gebäudeenergieausweise (GEAK Plus) wurden im Sommer 2018 erstellt und dem Gemeinderat und 
der Begleitgruppe «Energie» im Herbst 2018 vorgestellt. 
 
Kosten 
 
Die Erstellung der Gebäudeenergieausweise (GEAK Plus) hat Kosten von Fr. 15‘459.— (Brutto) ver-
ursacht. 
 
Kreditabrechnung 
 
Die Gemeindeverordnung des Kantons Bern vom 16. Dezember 1998 schreibt in Artikel 109 vor, dass 
über jeden Verpflichtungskredit nach Abschluss des Vorhabens abgerechnet werden muss. 
 
Diese Abrechnung muss demjenigen Organ zur Kenntnis gebracht werden, welches den Verpflichtungs-
kredit beschlossen hat. 
 
Die Kreditabrechnung sieht wie folgt aus: 
 
 Objektkredit Fr. 25‘000.— 
 Kosten Fr. 15‘459.— 
 
Kreditunterschreitung Fr. 9‘541.— 
 
Die deutliche Kreditunterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass bereits viele Grundlagen (Pläne, 
Daten usw.) vorhanden waren. Die Kosten für die Erstellung der Analysen konnten damit tief gehalten 
werden. 
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Förderbeiträge 
 
Das Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) des Kantons Bern hat die Erstellung der Ge-
bäudeenergieausweise (GEAK Plus) mit Förderbeiträgen von insgesamt Fr. 7‘500.— unterstützt. 
 
Der Gemeinderat hat die Kreditabrechnung am 19. Februar 2019 genehmigt. 
 
Die Zusammenfassung der Experten vom 30. Juli 2018 bildet nun die Grundlage für die Erstellung eines 
Gesamtkonzeptes «Investitions- und Unterhaltsplanung für die Gemeindeliegenschaften». 
 

 Gemeinderat 
 Energiegruppe 

 
 
Gastgewerbliche Einzelbewilligungen – Anpassungen bei der Bewilli-
gungspflicht 

 
Die revidierte Gastgewerbeverordnung vom 13. April 1994 (GGV) ist per 1. Januar 2019 in Kraft getreten. 
Dabei wurde unter anderem auch die Bewilligungspflicht für Veranstaltungen angepasst. Nicht gewerbs-
mässige Veranstaltungen, welche die in Artikel 1a GGV umschriebenen Kriterien einhalten, sind dem 
Gastgewerbegesetz nicht mehr unterstellt. 
 
Die Kriterien sind: 
 
Artikel 1a Nicht gewerbsmässige Veranstaltungen 
 
1   Veranstaltungen, deren Erlös einer gemeinnützigen Organisation zu Gute kommt und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höchstens eine 
geringfügige Umtriebsentschädigung erhalten, gelten nicht als gewerbsmässig, wenn sie 
 
a. alkoholfrei durchgeführt werden oder 
b. einen begrenzten Teilnehmerkreis unter sich bekannter Personen haben wie Veranstaltungen in einer Strasse oder in einer Wohnsiedlung. 
 
2   Werden alkoholische Getränke ausgeschenkt und ist der Teilnehmerkreis nicht begrenzt, gelten Veranstaltungen im Sinne von Absatz 1 
ebenfalls nicht als gewerbsmässig, wenn 
 
a. sie spätestens um 00.30 Uhr enden, 
b. sie nicht im Wald oder in Waldnähe stattfinden, 
c. höchstens Hintergrundmusik bis 22.00 Uhr abgespielt wird, 
d. nicht mehr als 100 Aussensitzplätze, in feuerpolizeilich für die entsprechende Belegung abgenommenen Räumen nicht mehr als 250 Sitz-

plätze angeboten werden, 
e. keine verkehrslenkenden Massnahmen erforderlich sind, 
f. keine provisorischen Parkplätze erstellt werden müssen und 
g. nur einfache Speisen wie an einem Grillstand zubereitet und abgegeben werden. 
 
Für eine bewilligungsfreie Veranstaltung müssen sämtliche Kriterien kumulativ erfüllt sein! 
 
Für die Beurteilung der Gesuche für eine gastgewerbliche Einzelbewilligung ist es wichtig, dass die 
Formulare vollständig ausgefüllt eingereicht werden. Bitte verwenden Sie dafür die aktuellen Gesuchs-
formulare (www.jgk.be.ch / Regierungsstatthalterämter / Formulare und Merkblätter / Gastgewerbe). 
 
 
Projekt «Sanierung der Gemeindestrasse „Lauelen – Hofacker“» 

 
Die Bauarbeiten zwischen der Lauelen und dem Hofacker laufen auf Hochtouren. Trotz Schneefall konnte 
das Bauprogramm bisher eingehalten werden. Die Sanierung resp. der Ersatz der Entwässerungsleitung 
ist bereits fast abgeschlossen. Der bei den Kanalfernsehaufnahmen festgestellte gute Zustand der Leitung 
im unteren Projektbereich (Lauelen – Kreuzung Grippelen) hat sich bei den Bauarbeiten bestätigt. Die 
Leitung ist in einem sehr guten Zustand und weist kaum Ablagerungen auf. Daher kann die Leitung, wie 
geplant, nur punktuell ersetzt werden bzw. es können die neuen Strassenentwässerungsschächte gesetzt 
werden. Die Kanalfernsehaufnahmen haben im oberen Bereich starke Verkalkungen zum Vorschein ge-
bracht. Da die Leitung auf Grund der starken Ablagerungen beim Spülen kaputt gegangen wäre, war hier 
bereits ein Ersatz der Leitung geplant. Zurzeit wird diese Leitung nun ersetzt. 
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Sobald der Leitungsbau abgeschlossen ist und die Witterung es zulässt, wird mit dem Strassenbau be-
gonnen. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Infrastrukturkommission 
 
 
Gesamterneuerungswahlen 2020-2023 – Vorstellung der Departemente 

 
Die Gesamterneuerungswahlen finden alle 4 Jahre im 2. Quartal (Gemeinde- und Gemeinderatspräsident) 
und im 4. Quartal (Gemeinderat, Ständige Kommissionen) statt. 
 
Die Gemeindewahlen für die Legislaturperiode 2020-2023 finden im 2019 wie folgt statt: 
 
 Sonntag, 19. Mai 2019   Gemeinde- und Gemeinderatspräsident 
 Sonntag, 24. November 2019  Gemeinderat, Ständige Kommissionen 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates stellen ihre Departemente vor. 
  

Bestehendes Rohr in gutem Zustand 

Neue Schächte 

Graben für Ersatz der bestehenden Leitung 
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 Heute 
 

 «Bau» 
 
 Departementsvorsteher: 
 
 Walter Portenier 
 Bahnhofstrasse 13 
 3507 Biglen 
 
 E-Mail: wale.portenier@bluewin.ch 
 
 Schweizerische Volkspartei SVP 
 
 im Amt seit 1. Januar 2012 

 
 
Als Departementsvorsteher «Bau» stehe ich dem Gemeinderatsausschuss «Bau» als politischer Vertreter 
vor. Der Ausschuss ist eine Zusammensetzung aus Bauverwaltung (Marlene Rüegsegger), Präsident der 
Infrastrukturkommission (Walter Studer) und mit mir als Departementsvorsteher. 
 
Alle Bauanliegen innerhalb unserer Gemeinde werden durch diesen Ausschuss geprüft und begleitet. 
 
Eine wichtige Aufgabe ist die Überwachung der Einhaltung von Baugesetzen und –verordnungen mit Weit-
blick und gesundem Menschenverstand sicherzustellen. Der Spagat vom Paragrafen zum gesuchten 
Kompromiss ist nicht immer einfach zu erreichen und kann vielfach nur im persönlichen Gespräch vorbe-
reitet oder gar geregelt werden. Dieser persönliche Kontakt zum Bürger ist mir wichtig und wird auch 
entsprechend geschätzt. 
 
Die Mitarbeit in den nicht ständigen Kommissionen „Energiegruppe“ und „Neubau Turn- und Mehrzweck-
halle“ sind weitere, interessante Projekte für eine zukunftsweisende Strategieumsetzung für unsere Dorf-
bevölkerung. 
 
Persönliche Gedanken im Hinblick auf die Gemeindewahlen 2019 
 
Die Ausübung eines solchen Amtes schafft für mich einen Mehrwert in fachlicher und persönlicher Hin-
sicht. Eine Begleitung von Aufgaben im öffentlichen Bereich bringt andere und weitreichende Sichtweisen, 
die auch bei der Mitgestaltung der Zukunft unserer Gemeinde eine entscheidende Rolle spielen werden. 
 
Aktives Mitmachen und Mitdenken im Kollegium des Gemeinderates ist Teamarbeit, welche überparteilich 
und mit viel persönlichem Engagement funktioniert. Die Zukunft unseres Dorfes mitzugestalten und dabei 
verantwortungsvoll zu handeln, ist eine spannende Aufgabe. 
 
Für die kommenden Wahlen wünsche ich mir viele engagierte Biglen-Bürger, welche sich für eine 
Kommissionsarbeit oder gar für den Gemeinderat aufstellen lassen. Nur Miteinander werden wir ein Dorf 
bleiben, in dem wir alle gern und gut wohnen und arbeiten können. 
 
 
Projekt «Sanierung der Gemeindestrasse „Hutmatte“ (inkl. Werkleitungen» 
– Baubeginn 

 
Die Einwohnergemeinde Biglen wird in der „Hutmatte“ die Werkleitungen (Strom, Wasser, Abwasser) 
ersetzen und die Strasse sanieren. In einer ersten Etappe werden alle Werkleitungen ersetzt. 
Voraussichtlich im Frühling 2020 erfolgt dann der Einbau des Deckbelages.  
 
  

Biglebach_03_2019.indd  10 04.03.19  17:59



10 11

Mitteilungsblatt der Gemeinde Biglen Ausgabe 3/2019 
___________________________________________________________________________________ 
 
Sobald der Leitungsbau abgeschlossen ist und die Witterung es zulässt, wird mit dem Strassenbau be-
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Voraussichtlich im Frühling 2020 erfolgt dann der Einbau des Deckbelages.  
 
  

Biglebach_03_2019.indd  11 04.03.19  17:59



12 13

Mitteilungsblatt der Gemeinde Biglen Ausgabe 3/2019 
___________________________________________________________________________________ 
 
Der Baubeginn erfolgt vorbehältlich der Witterung am Montag, 4. März 2019. Die Bauarbeiten dauern 
voraussichtlich bis Ende Mai 2019. Es kann während dieser Zeit im Bereich der „Hutmatte“ zu 
Verkehrsbehinderungen kommen. Die Anwohner werden separat informiert.  
 
Wir bitten Sie um Verständnis und danken für Ihre Geduld.  
 

 
 
 

 Infrastrukturkommission 
 
 
Sonnendach.ch – Solarpotenzial Ihres Hauses 

 
Kennen Sie das Solarpotenzial Ihres Daches oder Ihrer Fassade schon? Sonnendach.ch ist eine Website 
des Bundes und informiert Sie über die Eignung von Hausdächern für die Solarenergienutzung. Auf 
einfache Weise wird vermittelt, wieviel Solarstrom oder Solarwärme mit Ihrem Hausdach produziert 
werden kann.  
 
Wir haben die Anwendung neu in unserer Homepage integriert. Sie können via www.biglen.ch – 
Verwaltung – Bauverwaltung – Energieberatung auf einfache Weise das Solarpotenzial Ihres Hauses 
ermitteln.  
 
Haben Sie weitere Fragen rund um das Thema Energie oder konkret zu Solaranlagen? Wir helfen Ihnen 
gerne weiter und stellen Ihnen Unterlagen zu diesem Thema zu. Melden Sie sich bei der Bauverwaltung 
unter der Telefonnummer 031 701 12 33 oder unter bauverwaltung@biglen.ch.  
 

 Bauverwaltung 
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Einladung zum Ausflug in die Umweltarena 

 
Kennen Sie die Umweltarena Schweiz in Spreitenbach schon? 
 
Interessieren Sie sich für Themen wie Energie, Nachhaltigkeit, Mobilität, Natur, Bauen und alle weiteren 
Umweltthemen? In der Umweltarena in Spreitenbach finden Sie Antworten und Lösungen auf viele Fragen 
und es gibt vieles zu diesen Themen zu entdecken. Erleben Sie Nachhaltigkeit zum Anfassen und Be-
greifen für jede Altersklasse. Auch für Kinder und Jugendliche hat es viele spannende Ausstellungen, 
Angebote und Aktivitäten zu verschiedenen Umweltthemen. 
 
Wir laden Sie zu einem gemeinsamen Ausflug in die Umweltarena Spreitenbach ein. Der Ausflug findet 
am Freitag, 12. April 2019 (ganzer Tag), statt. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen der energie-
politischen Massnahmen den grössten Teil der Kosten (sofern Sie Einwohner / Einwohnerin von Biglen 
sind). Für Sie bleibt ein Unkostenbeitrag von Fr. 5.00 pro Kind und Fr. 10.00 pro Erwachsene sowie die 
Kosten für das Mittagessen. 
 
Uns wird ein Car von Biglen nach Spreitenbach und zurück bringen. In der Umweltarena erwartet uns eine 
spannende Führung durch die vielfältigen Ausstellungen. Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer hat zudem 
die Möglichkeit, die Umweltarena auch noch selber zu erkunden. Zwischendurch gibt es im nachhaltigen 
Restaurant „Klima“ ein Mittagessen (auf eigene Kosten und freiwillig – Pastaplausch für Fr. 18.50 pro 
Person). 
 
Sie können aus folgenden Führungen wählen: 
 
Führung 1 Nachhaltigkeit im Alltag Führung 3 Nachhaltige Mobilität 
Führung 2 Nachhaltige Ernährung Führung 4 Energiezukunft 
 
Es ist nur eine Führung pro Person möglich. Bitte kreuzen Sie auf dem Anmeldeformular jedoch alle 
Führungen an, welche Sie interessieren würden. Je nach Teilnehmerzahl ist es möglich, dass nicht alle 
Führungen durchgeführt werden. 
 
Haben Sie Interesse, an diesem Ausflug in die Umweltarena teilzunehmen, und sind Sie Einwohner oder 
Einwohnerin von Biglen? Dann melden Sie sich umgehend, jedoch bis spätestens am 31. März 2019 mit 
nachstehendem Anmeldetalon an. Kinder bis 16 Jahre dürfen am Ausflug nur in Begleitung einer 
erwachsenen Person teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 
 
Nach der Anmeldefrist erhalten Sie alle Detailinformationen (Zeiten, Treffpunkte etc.) zugestellt.  
 
Bei Fragen rund um den Ausflug steht Ihnen Marlene Rüegsegger, Leiterin Bau + Betriebe, unter der 
Telefonnummer 031 701 12 33 gerne zur Verfügung. Weitere Informationen rund um die Umweltarena 
finden Sie unter www.umweltarena.ch. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Ausflug in die Umweltarena Spreitenbach. 
  

 Gemeinderat 
 Energiegruppe 
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Anmeldetalon 
 
 
 
Name Vorname Führung 1 Führung 2 Führung 3 Führung 4 Mittagessen 

ja / nein  
       
       
       
       
       
       

 
Adresse:  ………………………………………………………………….……………. 
 
 
Telefon:  ………………………………………………………………………………… 
 
 
E-Mail-Adresse: ………………………………………………………………………………… 
(falls vorhanden) 
 
 
Unterschrift:  ………………………………………………………………………………… 
 
 
Anmeldetalon umgehend, jedoch bis spätestens am 31. März 2019, an Gemeindeverwaltung Biglen, 
Hohle 19, 3507 Biglen, oder an bauverwaltung@biglen.ch  
 
 
Veranstaltungskalender Arni, Biglen, Grosshöchstetten, Landiswil und 
Walkringen 

 
Der Veranstaltungskalender des ehemaligen Verkehrsvereins Biglen und Umgebung wurde ab 1. Januar 
2018 versuchsweise weitergeführt. Das Interesse an dieser Dienstleistung ist rückläufig und das Handling 
eher kompliziert. Die Gemeinden haben deshalb an ihrem jährlichen Treffen beschlossen, die Herausgabe 
eines gemeinsamen Veranstaltungskalenders Ende Juni 2019 einzustellen. Danke für das Verständnis. 
 
Die letzten gemeinsamen Veranstaltungskalender der Gemeinden Arni, Biglen, Grosshöchstetten, 
Landiswil und Walkringen finden Sie auf www.biglen.ch (Startseite – Veranstaltungen – zum Veranstaltungskalender). 
 
  

   Einwohnergemeinde Biglen 
 

   Gemeindeverwaltung 
   Hohle 19 
   3507 Biglen 
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Petri Heil für „Biglebächu“ 

 
Im März ist Biglebächu mit der Fischrute am Biglebach unterwegs und hat es auf Förndli (Forellen) 
abgesehen, die offenbar vormals im „Bären Biglen“ mit Schinken und Speck serviert wurden. Einen 
entsprechenden Werbespruch hat Biglebächu auf einer Postkarte von 1934 gefunden – als die 
Telephonnummern noch einstellig waren. 
 
Seinen nächsten Energietipp finden Sie im Biglebach 4/2019. 
 

Verschiedenes 
 
FDP Die Liberalen – Hauptversammlung 2019 

 
 
 Herzlich Willkommen bei der FDP Die Liberalen Sektion Biglen. 
 
 Wir laden alle Sympathisanten und Interessierte zu unserer 
 Hauptversammlung ein.  
 
 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
Freitag, 15. März 2019, 20:00 Uhr 
im gewölbten Keller des Gemeindehauses Biglen 
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1. Teil  Statutarische Geschäfte 

2. Teil  Austausch beim Apéro 
  (von der FDP Die Liberalen offeriert) 

Die Gesamterneuerungswahlen 2019 in Biglen stehen an. Interessierte für ein Mitwirken in unserer Ge-
meindebehörde können sich an diesem Abend aus erster Hand informieren. 

FDP Die Liberalen Sektion Biglen 
Der Vorstand 

Häckseldienst in Biglen 

Der Häckseldienst wird von Jürg Eichenberger, Lochmatt 104 (Lohn-
arbeiten), angeboten und findet statt am Freitag, 12. April 2019.

Anmeldung

bis Dienstag, 9. April 2019 unter der Telefonnummer 031 701 04 34.

Eine Minute häckseln kostet Fr. 3.– . Es besteht die Möglichkeit, direkt 
nach dem Häckseln zu bezahlen, ansonsten wir Ihnen Jürg Eichen-
berger die Aufwendungen in Rechnung stellen. 

Gehäckselt werden Sträucher, feine Stauden und Äste bis zu 22 cm Durchmesser. Das Grüngut ist von 
Erde und Steinen zu säubern. Keine nassen oder grüne Schnittblumenabfälle, Laub oder Wurzelstöcke 
bereitstellen. 

Wir bitten Sie, das Häckselgut sorgfältig geordnet und gut zugänglich bereit zu stellen. Es verkürzt die 
Häckselzeit und erspart Ihnen Kosten! 

SVP –  Hauptversammlung 

Hauptversammlung 
Montag, 18. März 2019 

20:00 Uhr  
Ackerweid 22, Biglen 

Mitenang fürnes läbigs u attraktivs Dorf.... 

Biglebach_03_2019.indd  16 04.03.19  17:59



Motorgeräte Verkauf, Service, Vermietung
3507 Biglen, 031 701 14 47, 079 208 32 89

Schreinerei- und Holzbauarbeiten
Verlegen und Schleifen von Parkett

Verlegen von Laminat
Verkauf und Montage von Fertigtüren, 

Fenstern und Küchen

Urs Schneider 031 701 17 54
dipl. Schreinermeister 079 432 98 87
3507 Biglen
www.holz-schneider.ch info@holz-schneider.ch

Schärer Holzbau
3507 Biglen
031 701 25 82
www.schärer-holzbau.ch

Thomas Ryser
Telefon 031 790 29 29
Mobile 079 755 30 80
thomas.ryser@axa.ch

Ihr Partner für  
alle Versicherungs-
fragen

since 1997

Praxis für Massage und Therapie
Hohle 19, 3507 Biglen
Anmeldung Praxis: 031 382 63 36
Gratis Probetraining: 031 702 01 00

www.krafttraining-biglen.ch
www.praxismassagetherapie.ch

Akupunktur
Medizinische Massage
Rückentherapie
Krafttraining
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Interessieren Sie sich für eine soziale Tätigkeit in 
Biglen? 
 
Wir suchen 
 
Freiwillige Mitarbeitende für den Rotkreuz-

Fahrdienst Biglen 
 
Freiwillige Mitarbeitende im Fahrdienst SRK leisten 
wertvolle humanitäre Arbeit. Die Tätigkeit als 
Rotkreuzfahrer steht Frauen und Männern mit 
eigenem PW offen. Das Rote Kreuz Region 
Emmental garantiert Ihnen eine sorgfältige 
Einführung, Begleitung und Weiterbildung. 
 
Fühlen Sie sich angesprochen oder möchten Sie 
mehr über diese Arbeit erfahren? Dann melden Sie 
sich bitte bei unserer Einsatzleiterin 
Frau Lotti Moser, Telefon 031 70111 38 
 

Der Rotkreuz-Fahrdienst steht älteren, beein-
trächtigten oder kranken Menschen zur Verfügung, 
die nicht in der Lage sind, ein öffentliches 
Verkehrsmittel zu benützen und für die im 
Verwandten- oder Bekanntenkreis keine 
Transportmöglichkeit besteht. Freiwillige Rotkreuz-
fahrerInnen stellen für die Fahrten ihre Freizeit und 
ihr Privatfahrzeug zur Verfügung. Sie begleiten die 
Benützerinnen und Benützer zum vereinbarten 
Termin und bringen sie wieder nach Hause. Auf 
Wunsch helfen sie beim Ein-und Aussteigen oder 
begleiten die Fahrgäste bis zur Haustüre. 
 
 

 

Verein gemeinsam für biglen 
 
 

Senioren-Essen 
Zentrum Kreuz 

 

Donnerstag, 28. März 2019 
11:15 Uhr 

 

           
 

Anmeldung: Jeweils 3 Tage im Voraus an 
Käthi Moser, Enetbachberg 77B, 031 701 18 64 
Anneliese Aeschlimann, Hasli 12, 031 701 23 37 

 
 
 

 
 
Gratisabgabe Juniorkarte der SBB 
 
Mitglieder des Vereins gemeinsam für biglen  
können in diesem Jahr wiederum die Juniorkarte der 
SBB gratis beziehen. Die betroffenen Familien 
werden in den nächsten Wochen direkt 
angeschrieben. 
 
Sie haben Interesse und sind noch nicht Mitglied? 
Dann kontaktieren Sie uns via 
info@gemeinsamfuerbiglen.ch  
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die nicht in der Lage sind, ein öffentliches 
Verkehrsmittel zu benützen und für die im 
Verwandten- oder Bekanntenkreis keine 
Transportmöglichkeit besteht. Freiwillige Rotkreuz-
fahrerInnen stellen für die Fahrten ihre Freizeit und 
ihr Privatfahrzeug zur Verfügung. Sie begleiten die 
Benützerinnen und Benützer zum vereinbarten 
Termin und bringen sie wieder nach Hause. Auf 
Wunsch helfen sie beim Ein-und Aussteigen oder 
begleiten die Fahrgäste bis zur Haustüre. 
 
 

 

Verein gemeinsam für biglen 
 
 

Senioren-Essen 
Zentrum Kreuz 

 

Donnerstag, 28. März 2019 
11:15 Uhr 

 

           
 

Anmeldung: Jeweils 3 Tage im Voraus an 
Käthi Moser, Enetbachberg 77B, 031 701 18 64 
Anneliese Aeschlimann, Hasli 12, 031 701 23 37 

 
 
 

 
 
Gratisabgabe Juniorkarte der SBB 
 
Mitglieder des Vereins gemeinsam für biglen  
können in diesem Jahr wiederum die Juniorkarte der 
SBB gratis beziehen. Die betroffenen Familien 
werden in den nächsten Wochen direkt 
angeschrieben. 
 
Sie haben Interesse und sind noch nicht Mitglied? 
Dann kontaktieren Sie uns via 
info@gemeinsamfuerbiglen.ch  
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Hauptversammlung 

 
Karin Mosimann und Claudia Kipfer Moser haben 
den Vorstand verlassen. Sie werden vorläufig nicht 
ersetzt und ihre Aufgaben werden auf die restlichen 
sechs Vorstandsfrauen verteilt. 
Der Vorstand: 
 

 
 

Hinten von links: Ursula Probst / Tatjana Beer 
Mitte von links: Sonja Bossard / Silvia Schöni 

Vorne von links: Priska Schmid / Nadya Bichsel 
 
Und als Show Act  die Hula Hoop- Gruppe aus 
Konolfingen: 
 

 
 

 
 

 

 
 

            
 
 

 

 
Hauptversammlung 

 
Der Verein zählt 29 Aktivmitglieder. 
 
Ehrungen 2019 / Aktivjahre Musik (in Klammer) 
 
Bichsel Andreas (40 Jahre), Bichsel Michael (30), 
Bichsel Erik (15), Aeschbacher Andreas (10), 
Badertscher Stephanie (10), Gerber Nadja (10), 
Gerber Joel (5). 
 
Aus dem Tätigkeitsprogramm 2019 
 
13.-14.April: Frühjahrskonzert Arnisäge, Arni 
10. Mai: Marschmusikparade im Boll 
15. Juni: Musikfest in Thun 
29. Juni: Fischessen, Turnhalle Biglen 
31. August: Marschmusik in Rubigen 
28./29. September: Lotto, Turnhalle Biglen 
Oktober: Sport- und Kulturfeier/ Jubilarenkonzert? 
9. November: Saalkonzert in Arnisäge mit dem  
                       Jodlerklub Biglen 
31. Dezember: Silvesterspiel, 17.00 Uhr 
9. Mai 2020: Musiktag in Oberdiessbach 
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Nochmals Fotos von der 
Trachtengruppe 
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Freitag, 22.3.2019 / 20.15 Uhr 
 
Karim Slama  Best of à la 

carte 
 

Montag, 25.3.2019/ 19.30 Uhr 
 

Häberli Oggier  Wörter 
wie wir 

 
 
 
Freitag, 29.3.2019 / 20.15 Uhr 
 
Urstimmen  Heidis Keller 

 

 

 
Montag, 1.4.2019/ 19.30 Uhr 
 

Jazz am Montag  Lily 
Horn is Born 

 
 
 
Freitag, 3.5.2019 / 20.15 Uhr 
 

Clara Buntin . Clip und 
Clara 

 

  

 
Lasst hören aus alter Zeit: Ein militärisches Aufgebot aus dem Jahr 1944 
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Ortsagentur Biglen
Nadja Lüthi-Egli
Hohle 16
3507 Biglen
Tel. 031 701 02 06
www.emmental-versicherung.ch

Lützelflühstrasse 4
3508 Arni BE
Tel. 031 701 00 10
info@ofen-platten-bau.ch
www.ofen-platten-bau.ch

www.tuerundraum.ch
Küchen    Bäder     Tische     Betten

    Biglen    Zäziwil

r_ SGD
5_ _031 701 07 77

Konzepte
Beratung

Elektro
Frommherz AG  

3507 Biglen · 031 705 55 55 · elektro-frommherz.ch

Elektro-Service
schnell und kompetent

Alles unter einem Dach

Bären Biglen AG – Hotel und Restaurant – Kultur und Freizeit
Wohnen im Alter – Wellness und Fitness

Bärenstutz 17 - 3507 Biglen
Tel. 031 705 60 60 - Fax 031 705 60 61 - info@baeren-biglen.ch
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